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Bekanntmachung der Stadt Geldern 
 
 
Bekanntmachung über die Auslegung eines 
Planfeststellungsbeschlusses zum Umbau 
der Niers im Bereich Meykesbos / Geldern-
Pont (Gewässerstationierung km 57+890 und 
km 59+100) 
 
 
Der Planfeststellungsbeschluss der 

Bezirksregierung Düsseldorf vom 27.04.2022 – 

Az.: 54.04.03.06-Meykesbos – liegt mit den 

festgestellten Planunterlagen gemäß  

§ 74 Abs. 4 S. 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) und § 27 

des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Zeit vom 08.06.2022 bis 21.06.2022 

einschließlich 

 

 

bei der Stadt Straelen im Rathaus, 

Rathausstraße 1, im Flur zum kleinen 

Sitzungssaal im 1. Obergeschoss während der 

Dienststunden nach vorheriger 

Terminvereinbarung zu jedermanns Einsicht 

aus. 

 

Die Dienst- und Öffnungszeiten sind: 

montags und dienstags: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr 

und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr,  

mittwochs: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr,  

donnerstags: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr und 14.00 

Uhr - 18.00 Uhr und  

freitags: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr.    

 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Einsicht 

in die Planunterlagen nur nach einer vorherigen 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer: 

02834 702415 bzw.  

E-Mail-Adresse: johannes_raeth@straelen.de 

möglich.  

 

Es ist eine FFP-2 Maske zu tragen.  

 

Die Bekanntmachung kann auch im Internet 

unter www.Straelen.de eingesehen werden.  

 

 

Zur selben Zeit liegen die vorgenannten 

Unterlagen ebenso bei der Stadt Geldern, 

Verwaltungsgebäude I, Issumer Tor 36, 47608 

Geldern gegenüber den Büros 330 und 331 

unter folgender Beachtung zur allgemeinen 

Aussicht aus.  

 

Aufgrund der aktuellen Regelung zur 

Vermeidung persönlicher Kontakte 

(Infektionsschutz) hat die Stadt Geldern 

beschlossen, dass der Zugang zur 

Stadtverwaltung nur noch auf Voranmeldung 

während der Öffnungszeiten möglich ist. 

Ansprechpartner bei der Stadt Geldern ist hier 

Herr Niedling (Telefon: 02831 398 372; E-Mail:  

jan.niedling@geldern.de).  

 

Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 

sind bei der Einsichtnahme zu beachten. 

 

Die vorgenannten Unterlagen können in der Zeit 

vom 08.06.2022 bis 21.06.2022 ebenfalls auf 

der Internetseite der Stadt Geldern im Bereich 

Bauleitplanung & Öffentlichkeitsbeteiligung 

unter  

 

mailto:jan.niedling@geldern.de
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https://www.geldern.de/de/dienstleistungen/baul

eitplanung-und-oeffentlichkeitsbeteiligung/ 

eingesehen werden. 

 

Zusätzlich kann der Planfeststellungsbeschluss 

über die Internetseite der Bezirksregierung 

Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik 

„Services“  „Offenlagen“ eingesehen werden. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird den 

Beteiligten, über deren Einwendungen 

entschieden worden ist, zugestellt. Mit dem 

Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den 

übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 

74 Abs. 4 S. 3 VwVfG NRW). 

 

 

 

Düsseldorf, 17.05.2022 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

-Obere Wasserbehörde- 

54.04.03.06-Meykesbos 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Haarmann 

 

 

 
Geldern, 23.05.2022    
 

 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 
 


